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Ausschuss- und Ortschaftsratssitzungen im 
Monat März 2019 
 
Verwaltungsausschuss 05.03.2019 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus 
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Technischer Ausschuss 06.03.2019 17.00 Uhr 
   Neues Rathaus,  
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
Jugendstadtrat  11.03.2019 16.00 Uhr 
   Neues Rathaus,  
   Sitzungssaal, 
   S.-G.-Frentzel-Str. 1 
 
OR Bröthen/Michalken 11.03.2019 18.00 Uhr 
   Bürgerhaus, Schäferweg 3 
   Bröthen/Michalken 
 
OR Schwarzkollm 19.03.2019 19.00 Uhr 
   Frentzelhaus, Kubitzberg 1 
   Schwarzkollm 
 
OR Knappenrode  21.03.2019 18.30 Uhr 
   Bürgerzentrum, 
   K.-Marx-Straße 1 
   Knappenrode 
 
OR Zeißig  21.03.2019 18.00 Uhr 
   Feuerwehrgebäude,  
   Dorfaue 6a, Zeißig 
 
OR Dörgenhausen 21.03.2019 18.00 Uhr 
   Gemeindesaal, 
   Wittichenauer Str. 79, 
   Dörgenhausen 
 
Die Tagesordnungen der Ortschaftsratssitzungen 
entnehmen Sie bitte den Aushängen an der 
Bekanntmachungstafel im Neuen Rathaus, Salomon-
Gottlob-Frentzel-Straße 1. 
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Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der  
49. (ordentlichen) Sitzung des Verwaltungsaus-
schusses am 6.2.2019 gefassten Beschlusses 
 
Beschlussvorlagen mit den Anlagen finden Sie unter 
www.hoyerswerda.de → Rathaus → Ratsinformations-
system. 
 
Der Verwaltungsausschuss beschloss mit dem 
Nutzungszweck der Errichtung eines Neubaus mit 
Mietwohnungen: 

1. Die Stadt verkauft das kommunale Grundstück, 
verzeichnet im Grundbuch des Amtsgerichtes 
Hoyerswerda von Hoyerswerda, Blatt 8130, 
Gemarkung Hoyerswerda Flur 15, Flurstück 51/80, 
in einer Gesamtgröße von ca. 850 m², zu einem 
Preis von 29.750,00 € (dies entspricht 35,00 €/m²). 

 
2. Die Umsetzung des Beschlusses steht unter dem 

Vorbehalt der Genehmigung der Rechtsaufsichts-
behörde. 

Beschluss-Nr.: 0901-I-19/74/VwA/49. 

 

 

Ortsübliche Bekanntgabe der Entscheidung 
über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
zum Herbeiführen eines Bürgerentscheids 
gegen die Schließung der Kita "Sonnenblume" 
in der Frederic-Joliot-Curie-Straße 50 in 
02977 Hoyerswerda 
 
Der Stadtrat beschloss in seiner 50. (ordentlichen) 
Sitzung des Stadtrates der Stadt Hoyerswerda am 
29.01.2019: 

1) Das Bürgerbegehren zum Stadtratsbeschluss  
 Nr. 0772a-II-18/485/46. - Weiterentwicklung der 

Kindertageseinrichtungen in Hoyerswerda - mit dem 
Vorschlag, zu der Frage „Soll die Kita 
„Sonnenblume“ im WK II in Hoyerswerda erhalten 
bleiben?“ einen Bürgerentscheid durchzuführen, ist 
unzulässig. 

2) Der Antrag auf Durchführung des 
Bürgerentscheides wird zurückgewiesen. 

Beschluss-Nr.: 0898-I-19/532/50. 

 

 
Anzeige von Unterhaltungsmaßnahmen Gewässer 
II. Ordnung der Stadt Hoyerswerda  
gemäß § 31 SächsWG – 2019 
 
In der Zeit vom Februar bis Dezember 2019 führen die 
von der Stadt Hoyerswerda beauftragten Unternehmen 
die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten an den 
Gewässern II. Ordnung in der Stadt Hoyerswerda und 
in den Ortsteilen durch. In wasserwirtschaftlichen 
Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses oder 
der Hochwasservorsorge) muss die Gewässerunterhal-
tung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen.  
 
Gemäß den Regelungen des § 41 Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) sowie § 31 Sächsisches Wasser-
gesetz (SächsWG) werden hiermit die Durchführung 
der Unterhaltungsarbeiten und die damit verbundene 
vorübergehende Benutzung der Anliegergrundstücke 
angekündigt. 
Entsprechend v.g. gesetzlicher Grundlagen haben die 
Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungs-
berechtigten der Gewässer, Deiche und Vorländer zu 
dulden, dass die Unterhaltungspflichtigen oder deren 
Beauftragte die Grundstücke betreten, befahren, 

vorübergehend benutzen, Kraut und Aushub ablegen, 
auf dem Grundstück bei Bedarf einebnen und aus 
ihnen bei Bedarf Bestandteile für die Unterhaltung 
entnehmen. 
 
Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der 
Grundstückseigentümer und -nutzer, dass die 
Uferbereiche und Gewässerrandstreifen in erforder-
licher Breite so zu bewirtschaften sind, dass die 
Gewässerunterhaltung nicht beeinträchtigt wird. Als 
Gewässerrandstreifen gelten die zwischen Uferlinie und 
Böschungsoberkante liegenden Flächen sowie die 
hieran landseits angrenzenden Flächen, letztere in 
einer Breite von zehn Metern, innerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile von fünf Metern. 
 
Erforderliche Einzelabstimmungen werden von den 
beauftragten ausführenden Unternehmen mit den 
Gewässeranliegern geführt. Die Auskunft über das 
beauftragte Unternehmen und deren Ansprechpartner 
erhalten Sie vom Fachdienst Tiefbau- und 
Gewässermanagement der Stadt Hoyerswerda (Tel. 
03571 457547). 

 
 

Das nächste Hoyerswerdaer Amtsblatt erscheint am 01. März 2019 
 

http://www.hoyerswerda.de/
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Breitbandprojekt des Landkreises Bautzen:  
Stimmen Sie dem kostenlosen Glasfaseranschluss zu!  
 
Die Deutsche Telekom hat im Zuge der Breitbandausschreibung des 
Landkreises Bautzen für 22 von 23 Losen den Zuschlag für die Erschließung des 
Kreisgebietes erhalten. Dies bedeutet, dass Anschlüsse, innerhalb der Erschließungsgebiete der Deutschen Telekom, 
im Rahmen des geförderten Projektes einen Glasfaseranschluss erhalten können. Welche Grundstücke von diesem 
Ausbau profitieren, können Bürgerinnen und Bürger im Internet unter www.breitband-bautzen.de prüfen. 
 
Unterzeichnen Sie das Auftragsformular der Deutschen Telekom! 
 
Die Deutsche Telekom hat schon Ende 2018 die Formulare zu diesen Gestattungsverträgen an die Bürgerinnen und 
Bürger in den Ausbaugebieten versandt. Viele Grundstückseigentümer haben die Auftragsformulare 
(Gestattungsverträge) bereits an die Deutsche Telekom zurückgeschickt. Zusätzlich erhalten diejenigen Adressaten, 
von denen noch keine Rückmeldung vorliegt, in den nächsten Tagen ein Schreiben des Landkreises Bautzen. 
Dieses sollte schnellstmöglich ausgefüllt und zurückgesendet werden. Wichtig: Ohne Unterschrift und Angabe 
einer Telefonnummer kann der Antrag nicht bearbeitet werden bzw. ergeht ein Ablehnungsschreiben. Nach ca. vier 
Wochen erhalten die Grundstückseigentümer ein Bestätigungsschreiben der Deutschen Telekom. 
 
Ohne Einverständnis kein Internet 
 
Gute Nachricht für alle Grundstückseigentümer: Das Glasfaserkabel wird nicht nur bis zur Grundstücksgrenze verlegt 
sondern direkt bis in die Häuser. Dafür ist jedoch der Abschluss eines Gestattungsvertrages zwischen dem Eigentümer 
und der Deutschen Telekom zwingend notwendig. Ohne diese Zustimmung kann die Deutsche Telekom die 
Glasfaserleitung und den -anschluss nicht verlegen! Bei einem späteren Anschluss an das Glasfasernetz ist dieser von 
dem Grundstückseigentümer selbst zu bezahlen. 
 
Ihr Breitbandteam steht Ihnen zur Verfügung 
 
Liegt mein Grundstück im Ausbaugebiet? Sie erhalten keine Rückmeldung von der Deutschen Telekom? Fragen zum 
Breitbandausbau können über das Kontaktformular auf der Internetseite www.breitband-bautzen.de an das 
Breitbandteam des Landkreises herangetragen werden. Telefonisch sind die Mitarbeiter unter 03591 5251-61215 
erreichbar. 
 
Für Grundstückseigentümer fallen keine Kosten an! 
 
Der Breitbandausbau im Landkreis Bautzen wird durch den Bund und den Freistaat Sachsen gefördert und ist somit für 
die Grundstückseigentümer in den Ausbaugebieten kostenfrei. 
 
Die Förderung umfasst die komplette Zuleitung zum Haus inkl. der Errichtung eines Glasfaserübergabepunktes im Keller 
bzw. Hauswirtschaftsraum. Wichtig: Mit dem Glasfaseranschluss besteht keine Verpflichtung ein Breitbandprodukt zu 
buchen. Ob und in welchem Umfang die Kunden diesen Glasfaseranschluss nutzen, ist deren eigene Entscheidung. 
 
Wer seinen Telefonanschluss bisher nur zum Telefonieren genutzt hat, kann sich den Glasfaseranschluss trotzdem 
installieren lassen und muss nicht auf einen Internettarif wechseln. Die vorhandenen Telefonleitungen bleiben in jedem 
Fall erhalten. Der Anschlussnehmer ist auch nicht verpflichtet, ein Produkt der Deutschen Telekom zu buchen, da auch 
andere Anbieter das errichtete Netz nutzen dürfen. 
 
Glasfaseranschluss steigert Immobilienwert! 
 
Mit der Zustimmung des Vertrages werden die Immobilien der Grundstückseigentümer im Landkreis Bautzen fit für die 
Zukunft gemacht. Zudem steigert ein Glasfaseranschluss auch den Wert der Immobilie. 
 
www.breitband-bautzen.de  
 

http://www.breitband-bautzen.de/
http://www.breitband-bautzen.de/
http://www.breitband-bautzen.de/
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Sprechtag der Schiedsstelle 
 
Der nächste Sprechtag der Schiedsstelle findet für die 
Einwohner der Stadt Hoyerswerda am 
 
 5. März 2019 
 in der Zeit von 16.00 – 17.30 Uhr 
 im Zimmer 1.24 
 im Alten Rathaus, Markt 1, statt. 
 
Die Bürger der Stadt Hoyerswerda haben während 
dieser Zeit die Möglichkeit, sich bei bürgerlich- 
rechtlichen Streitigkeiten (z.B. Schadenersatz, 
Schmerzensgeldforderungen, Nachbarschaftsrecht 
usw.) sowie in Strafrechtsangelegenheiten (z.B. 

Beleidigung, Hausfriedensbruch, Bedrohung usw.) 
persönlich oder schriftlich an die Schiedsstelle zu 
wenden. Schriftliche Anträge können durch Einwohner 
der Stadt Hoyerswerda an folgende Anschrift gerichtet 
werden: 
 
 Stadt Hoyerswerda /Schiedsstelle 
 S.-G.-Frentzel-Str.1 
 02977 Hoyerswerda 
 
 
Telefonisch können Anfragen zur Schiedsstelle über 
den Fachdienst Recht und Controlling der Stadt 
Hoyerswerda unter der Telefonnummer 45 71 71 
gestellt werden. 

 

 

Sprechtag der Handwerkskammer 
 
Für Handwerksbetriebe bietet die Handwerkskammer 
Dresden in Zusammenarbeit mit der Stadt Hoyerswerda 
gemeinsame Sprechtage an. 
 
Jeden zweiten Donnerstag im Monat steht ein Berater 
der Handwerkskammer Dresden den Handwerks-
betrieben zur Verfügung. 
 
Der nächste Sprechtag ist am 14. März 2019 in der Zeit 
von 9.00 bis 12.00 Uhr im historischen Ratssaal des 
Alten Rathauses, Erdgeschoss, Zimmer 1.19, Markt 1, 
in 02977 Hoyerswerda. 
 
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich. 

Termine können mit der Handwerkskammer Dresden, 
telefonisch unter 0351 4640-945 oder  
per E-Mail: norbert.winter@hwkdresden.de  
vereinbart werden.  
 
Auszug aus dem Dienstleistungsangebot der HWK:  

- Betriebswirtschaftliche Beratung  
- Technische Beratung  
- Energie- und Umweltberatung  
- Beratung zu Messen und Ausstellungen  
- Außenwirtschaftsberatung und internationale 

Kooperationsbörse  
- EDV-Beratung  

 
Kooperationen und Wirtschaftsauskünfte (gebühren-
pflichtig) 

 
 
 
 
 
 
 

 

I M P R E S S U M 
 

HERAUSGEBER: 
Der Oberbürgermeister der Stadt Hoyerswerda / Wyši měšćanosta města Wojerec 
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mailto:norbert.winter@hwkdresden.de
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